
Muster: bitte an ihre Begebenheiten und Vorstellungen anpassen 

 
Vertretungsvereinbarung 

 
 

Zwischen der Kindertagespflegeperson:   

 

 und 

 

Frau/ Herr: 

 

 

wird folgende Vereinbarung geschlossen: 

 

 

Ziel dieser Vereinbarung: 

 

 Vertretungsregelung bei Ausfallzeiten der Kindertagespflegeperson 

 

Dies betrifft Ausfallzeiten bei Urlaub und Krankheit der Kindertagespflegeperson 

 

 

1. Vertreten wird immer nur eine Kindertagespflegeperson, maximal 5 Kinder. 

 

2. Die Vertretung findet in der Kindertagespflegestelle……………………………..                                 

statt. 

 

3. Die Kindertagespflegeperson informiert Ihre Eltern über die Vertretungsregelung. 

 

4. Vertreten wird nur in der üblichen Öffnungszeit der Kindertagespflegestelle  

Zwischen………………….Uhr  und……………………….Uhr  

 

5. Gemäß Richtlinie der Kindertagespflege vom 01.01.2013 werden maximal 10 

Arbeitstage pro Jahr bei Krankheit der Kindertagespflegeperson vom Landkreis 

Dahme-Spreewald finanziert. Die Vertretungspauschale bei Krankheit beträgt 20 EUR 

pro Tag/Kind. Die Vertretung von Krankheitstagen die mehr als 10 Tage pro Jahr 

übersteigen, müssen von der Kindertagespflegeperson selbst finanziert werden.  

 

6. Bei Vertretung der Kindertagespflegeperson wegen Urlaub erfolgt die Bezahlung 

ebenfalls durch die Kindertagespflegeperson. 

 

7. Bei der Vertretung ist eine Liste über die anwesenden Kinder zu führen mit    

Unterschrift der Eltern  

 

8. Inhaltlich und fürsorglich erfolgt eine Absprache zwischen der 

Kindertagespflegeperson und der Vertretung. Gleiches erfolgt, wenn die erkrankte 

Kindertagespflegeperson wieder den Dienst aufnimmt. Diese Info soll mündlich 

erfolgen. 

 



9. Die Vertretung übernimmt im Zeitraum der Vertretung die Information zu den            

Eltern, deren Kinder sie betreut. Schweigepflicht-Vertretung 

 

     10.  Die Vertretung ist nicht dazu bevollmächtigt eigenständig pädagogische und 

organisatorische Grundregeln in /bei der Kindertagespflege zu verändern. 

 

     11. Die Vertretung der Kindertagespflegeperson erfolgt nur, wenn der Vertretungsperson 

dies auch zeitlich möglich ist und die Vertretung durch die Eltern gewünscht wird. 

 

Die Vertretungsperson muss den Kindern und Eltern bekannt sein, d.h. wie können sie sich 

kennen lernen? Z. B. durch gemeinsame Aktivitäten, beim Elternabend vorstellen oder 

ähnliches 

 

     12.  Dieser Vertrag wird ab dem …………. für ein Jahr geschlossen. Seine Laufzeit 

beginnt somit am ……….…und endet demnach am ……………… 

 

13. Sollte der Vertrag nicht innerhalb einer Kündigungsfrist von 2 Wochen 

       von einem Vertragspartner durch einfachen Brief gegen Empfangsbekenntnis  

       beendet worden sein, so verlängert er sich automatisch um ein weiteres Jahr. 

 

 

………………….., den 

 

 

 

Unterschrift Kindertagespflegeperson: 

 

 

 

 

Unterschrift Vertretungsperson: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


